
GEMEINDE GIESEN
DER BÜRGERMEISTER

P r o t o k o l l

Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr, Recht, Kultur und Sport

Sitzungstermin: Dienstag, 09.05.2023

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 18:49 Uhr

Ort, Raum: Rathaus Giesen, Sitzungssaal, Eingang Küsterstraße

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Herr  Josef Theodor Möller   Ausschussvorsitzender

Mitglieder des Gremiums

Frau  Ida Oks   stv. Vorsitzende

Herr  Nils Becker   Ausschussmitglied

Frau  Heike Biggs   Ausschussmitglied

Frau  Ursula Pagel   Ausschussmitglied

Herr  Herbert Pape   Ausschussmitglied

Frau  Manuela Plich   Ausschussmitglied

Beratende Mitglieder

Herr  Heinz Bertram   beratendes Mitglied/Ortsheimatpfleger

Herr  Hermann Zuske   beratendes Mitglied/Ortsheimatpfleger

Herr  Jens Kowalzik   beratendes Mitglied/Senioren- und 
Behindertenbeirat

Verwaltung

Herr  Tobias Thiemann   Verwaltung
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Fehlende Mitglieder

Beratende Mitglieder

Frau  Mechthild Hinrichs   beratendes Mitglied/Ortsheimatpflege-
rin

entschuldigt

Herr  Ralf Wirries   beratendes Mitglied/Ortsheimatpfleger entschuldigt

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2 Genehmigung des Protokolls (öffentlicherTeil) der Sitzung vom 07.06.2022

3 Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen

4 Einwohnerinnen-/Einwohneranfragen, Anhörung

5 Beauftragung des Ortsbrandmeisters Giesen sowie Ernennung/ Beauftragung 
der Stellv. Ortsbrandmeister Giesen, Hasede und Groß Förste

23/436

6 1. Änderung der Satzung für die Feuerwehr der Gemeinde Giesen 23/434

7 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes 23/437

8 Begleiten von Umzügen durch die Freiwillige Feuerwehr 23/433

9 Ausnahme von der Beschränkung des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes 
für Übungsdienste der Freiwilligen Feuerwehr

23/438

10 Richtlinie der Gemeinde Giesen über die Auszeichnung besonderen ehren-
amtlichen Engagements (Ehrenamtspreis)

23/425

11 Richtlinie der Gemeinde Giesen über die Ehrung verdienter Sportlerinnen 
und Sportler (Sportlerehrung)

23/426

12 Antrag des TuS Hasede und des KKS Innerstetal auf Bezuschussung der An-
schaffung von Mobiliar für das Clubhaus in Hasede

23/429

13 Antrag des Schützenvereins Vaterland Gross Giesen e.V. auf Bezuschussung 
der neuen Treffernaufnahme

23/432

14 Anregungen und Anfragen
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Protokoll:

Öffentlicher Teil

TOP  1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfä-
higkeit und der Tagesordnung

Der Ausschussvorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung (öffentlicher Teil), zu 
der ordnungsgemäß eingeladen wurde und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird 
ohne Einwendungen genehmigt.

TOP  2 Genehmigung des Protokolls (öffentlicherTeil) der Sitzung vom 07.06.2022

Beschluss:

Das Protokoll (öffentlicher Teil) wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP  3 Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen

Herr Thiemann berichtet kurz über die aktuelle Situation des Wochenmarktes. Der Markt wurde am 
12.04.2022 eröffnet. Bis zum 18.10.2022 fand er auf dem Platz vor der Mehrzweckhalle statt, seit-
dem vor dem REWE Markt Hasede. Daran soll auch nichts geändert werden. Der Markt ist mit 14 
Beschickern gestartet, insgesamt haben 22 Marktstandbetreiber den Markt ausprobiert. Zum 
09.05.2023 sind noch 4 übriggeblieben.

TOP  4 Einwohnerinnen-/Einwohneranfragen, Anhörung

Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern werden nicht gestellt.

TOP  5 Beauftragung des Ortsbrandmeisters Giesen sowie Ernennung/ Beauftragung der Stellv. 
Ortsbrandmeister Giesen, Hasede und Groß Förste
Vorlage: 23/436

Der Ausschussvorsitzende Möller verweist auf den Sachverhalt und lässt abstimmen.

Beschlussvorschlag:

a) Der Hauptlöschmeister Dr. Michael Jendras wird aus dem Amt des stellv. Ortsbrand-
meisters der Ortsfeuerwehr Giesen entlassen.

Der Hauptlöschmeister Dr. Michael Jendras wird nach Vorliegen der Voraussetzungen 
bis zum 02.07.2029 unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertreten-
den Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Giesen ernannt. Bis zum Vorliegen der Ernen-
nungsvoraussetzungen wird Herr Dr. Jendras mit Wirkung vom 03.07.2023 für die Dauer 
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von längstens zwei Jahren mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Ortsbrandmeisters 
der Ortsfeuerwehr Giesen beauftragt.

b) Der Oberlöschmeister Viktor Porsch wird mit Wirkung vom 03.07.2023 bis zum 
02.07.2029 unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Orts-
brandmeister der Ortsfeuerwehr Giesen ernannt.

c) Der Brandmeister Sebastian Nave wird mit Wirkung vom 03.07.2023 bis zum 
02.07.2029 unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Orts-
brandmeister der Ortsfeuerwehr Hasede ernannt.

d) Der Hauptfeuerwehrmann Lucas Buschkowski wird nach Vorliegen der Voraus-
setzungen bis zum 02.07.2029 unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stell-
vertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Groß Förste ernannt. Bis zum Vorlie-
gen der Ernennungsvoraussetzungen wurde Herr Buschkowski mit Wirkung vom 
12.12.2022 für die Dauer von längstens zwei Jahren mit der Wahrnehmung der Auf-
gaben des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Groß Förste beauf-
tragt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP  6 1. Änderung der Satzung für die Feuerwehr der Gemeinde Giesen
Vorlage: 23/434

Der Ausschussvorsitzende Möller verliest den Sachverhalt und lässt abstimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Giesen beschließt die 1. Änderung der Satzung für die Feuerwehr 
der Gemeinde Giesen wie folgt:

§ 1 Organisation und Aufgaben

(1) Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde Giesen. Sie besteht aus 
den zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Ahrber-
gen, Emmerke, Giesen, Groß Förste und Hasede unterhaltenen Ortsfeuerwehren. Die 
Ortsfeuerwehren Emmerke, Giesen und Hasede sind als Stützpunktfeuerwehren (§ 1 Abs. 
1 Nr. 2 FwVO) eingerichtet. Die Ortsfeuerwehren Ahrbergen und Groß Förste sind Grund-
ausstattungsfeuerwehren. 

Jede Ortsfeuerwehr kann eine First Responder-Einheit bilden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig
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TOP  7 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes
Vorlage: 23/437

Frau Oks bittet, im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans, um eine Überprüfung der Ortsfeuerwehr 
Groß Förste. Der mit der Erstellung des Plans beauftragte Experte soll bewerten, ob der Standort 
Groß Förste als eigenständiger Standort erhalten bleiben soll und stellt die Frage an die Verwaltung, 
ob dies möglich sei.

Herr Thiemann antwortet, dass es möglich ist. Er stellt fest, dass bei einem Feuerwehrbedarfsplan 
jeder Standort betrachtet wird. Er fragt, ob dies als weiterer Schwerpunkt ein Bestandteil des Be-
schlusses sein soll.

Frau Pagel sagt, dass sie Frau Oks nicht versteht. Es ist alles in trockenen Tüchern. Es ist bereits ein 
Bauplatz für das Feuerwehrhaus Groß Förste gefunden. Sie versteht die Wünsche der SPD nicht, das 
Feuerwehrhaus Groß Förste gesondert überprüfen zu lassen.

Frau Plich weist auf die Kosten eines Neubaus hin. Es soll geprüft werden, ob die Ortsfeuerwehr Groß 
Förste in andere Ortswehren integriert werden kann. Sie weist darauf hin, dass auch der Grundschul-
standort Hasede geschlossen werden soll und in Giesen integriert wird. Hier funktioniert es auch 
ohne Probleme.

Herr Kowalzik möchte wissen, woher der Sinneswandel kommt, ein Standort ist schon gefunden. Er 
versteht die SPD Fraktion nicht.

Frau Oks weist auf den Kostenaspekt eines Neubaus hin.

Der Gemeindebrandmeister Goldammer möchte wissen, warum Groß Förste wieder gesondert be-
trachtet wird. Es gibt ohnehin schon ein massives Problem mit der Tagesverfügbarkeit. Er versteht 
nicht, warum ein Schwerpunkt auf Groß Förste gelegt wird. Herr Goldammer spricht sich gegen eine 
Sonderbehandlung aus.

Herr Becker sagt, dass er über die Anfrage irritiert ist und den Sinneswandel nicht nachvollziehen 
kann.

Frau Pagel weißt auf den 2018 verabschiedeten Bedarfsplan hin und spricht sich für den Standort 
Groß Förste aus. Für sie steht die Sicherheit an erster Stelle.

Frau Plich sagt, wenn Expertenwissen da sei, solle dieses auch genutzt werden. Hier soll eine beson-
dere Prüfung der Standortstruktur erfolgen.

Herr Becker sagt, dass diese Diskussion nicht den grundsätzlichen Bedarfsplan in Frage stellen sollte. 
Die SPD kann an die Verwaltung den Antrag stellen, ihren Bedenken Rechnung zu tragen.

Herr Möller lässt über den Grundsatzbeschluss abstimmen.
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Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Giesen beschließt, dass der Feuerwehrbedarfsplan von 2018 fort-
geschrieben wird.

Schwerpunkte sollen sein:
- Berücksichtigung des geplanten Feuerwehrgerätehauses Giesen 
- Entwicklung der Jugendarbeit darstellen
- Entwicklung der Mitgliederentwicklung darstellen
- Entwicklung der Tagesverfügbarkeit darstellen

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP  8 Begleiten von Umzügen durch die Freiwillige Feuerwehr
Vorlage: 23/433

Frau Pagel weist darauf hin, dass die Kirchen noch mit aufgenommen werden sollen. Diese sollen 
auch als gemeindlicher Veranstalter zählen. Diese Änderung soll im Beschluss aufgenommen werden.

Herr Becker weist darauf hin, dass die Feuerwehr subsidiär zur Polizei bei der Sicherung von Umzü-
gen ist.

Herr Möller lässt über den geänderten Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Giesen beschließt, dass zur Sicherung von gemeindlichen Veran-
staltungen, abweichend von § 36 Abs. 1 und § 44 Abs. 2 Satz 1 der Straßenverkehrsord-
nung, die Befugnisse für die Verkehrsregelung durch die örtliche Feuerwehr wahrge-
nommen werden, soweit hierfür Polizeivollzugskräfte nicht oder nicht rechtzeitig ausrei-
chend zur Verfügung stehen und die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz § 2 Abs. 1 
NBrandSchG nicht gefährdet wird. 

Gemeindliche Veranstaltungen sind nicht nur gemeindeeigene Veranstaltungen, sondern 
auch solche, die von ortsansässigen Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen, Verbänden 
und Kirchen veranstaltet und durchgeführt werden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP  9 Ausnahme von der Beschränkung des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes für Übungs-
dienste der Freiwilligen Feuerwehr
Vorlage: 23/438

Herr Möller verliest die Mitteilungsvorlage.
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TOP  10 Richtlinie der Gemeinde Giesen über die Auszeichnung besonderen ehrenamtlichen Enga-
gements (Ehrenamtspreis)
Vorlage: 23/425

Herr Möller verliest den Sachverhalt.

Es wird sich dafür ausgesprochen, dass unter Punkt 4. - Vorschlags und Entscheidungsrecht- auch 
Privatpersonen Vorschläge machen dürfen. 

Beschlussvorschlag:

Der Richtlinie der Gemeinde Giesen über die Auszeichnung besonderen ehrenamtlichen 
Engagements (Ehrenamtspreis) wird in der Form beschlossen, wie sie der Anlage zu dieser 
Vorlage beigefügt ist.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP  11 Richtlinie der Gemeinde Giesen über die Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler 
(Sportlerehrung)
Vorlage: 23/426

Frau Pagel findet es gut, dass die Sportlerehrung wiederauflebt. Sie begrüßt die Wertschätzung für 
die Sportlerinnen, Sportler und Vereine.

Frau Oks pflichtet dem bei.

Es entsteht eine Diskussion darüber, ob das Entscheidungsrecht vom Ausschuss auf den Verwal-
tungsausschuss oder Rat übergehen soll. Das Entscheidungsrecht soll beim Ausschuss bleiben, nur in 
Zweifelsfällen auf den Rat übergehen.

Herr Möller spricht sich für folgende Änderung des Vorschlagsrechts aus:

3. Vorschlags- und Entscheidungsrecht:

Mannschaften, Sportlerinnen und Sportler sowie weitere Personen, die die Kriterien für eine Ehrung 
nach dieser Richtlinie erfüllen, können der Gemeindeverwaltung unter Beifügung entsprechender 
Nachweise zur Ehrung vorgeschlagen werden. Für die Ehrung der sportlichen Leistungen des Vor-
jahres (Kalenderjahr) können Vorschläge der Gemeindeverwaltung jederzeit im laufenden Kalen-
derjahr, spätestens jedoch bis zum 15.01. des Folgejahres übermittelt werden. 

Der Ausschuss für Feuerwehr, Recht, Kultur und Sport berät nach Ablauf der Vorschlagfrist über die 
Liste der zu ehrenden Personen und Mannschaften, die von der Gemeindeverwaltung erstellt wird.

Ein Rechtsanspruch auf eine Ehrung besteht nicht.
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Der Ausschuss spricht sich dafür aus. Herr Möller lässt abstimmen. 

Beschlussvorschlag:

Die Richtlinie der Gemeinde Giesen über die Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sport-
ler (Sportlerehrung) wird in der in der Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP  12 Antrag des TuS Hasede und des KKS Innerstetal auf Bezuschussung der Anschaffung von 
Mobiliar für das Clubhaus in Hasede
Vorlage: 23/429

Herr Pape stellt die Situation des TUS Hasede dar. Für 3 Wochen stand das Klubhaus Hasede leer. Es 
waren keine Möbel mehr im Klubhaus. Der TuS- Hasede musste schnell reagieren. Sie haben ein be-
sonders günstiges Angebot in Bremen wahrgenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass beim SV- 
Emmerke das Mobiliar bezuschusst worden ist und der TuS Hasede lediglich einen 50% Zuschuss 
beantragt hat.

Frau Pagel weist darauf hin, dass der SV Emmerke nicht zuerst gekauft und dann einen Zuschuss be-
antragt hat. Ferner ist ein Antrag des TSV Giesen auf Mobiliar auch abgelehnt worden.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag des TuS Hasede und des KV Innerstetal auf finanzielle Bezuschussung der An-
schaffung von Stühlen und Tischen für das Clubhaus Hasede wird abgelehnt.

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen 3 Nein-Stimmen

TOP  13 Antrag des Schützenvereins Vaterland Gross Giesen e.V. auf Bezuschussung der neuen 
Treffernaufnahme
Vorlage: 23/432

Frau Pagel bittet um eine Unterbrechung der Sitzung.

Herr von Jutrzenka hält einen kurzen Vortrag über die digitale Trefferaufnahme. Momentan wird im 
Schützenverein Vaterland Groß Giesen noch ein Seilzugsystem genutzt. Diese Trefferaufnahme soll 
neugestaltet werden. Es soll ein digitales System zum Einsatz kommen. Der Schützenverein möchte 
einen Hersteller aus Niedersachsen nutzen.
Durch den Zuschuss der Gemeinde Giesen könnte das System schnell umgesetzt werden.

Herr Möller erkundigt sich, ob es noch Fragen an Herrn von Jutrzenka gibt.

Dies ist nicht der Fall.

Die Sitzung wird nach 5 Minuten fortgeführt und Herr Möller lässt abstimmen. 

http://fileserver/ai/vo020.asp?VOLFDNR=1730#nowhere
http://fileserver/ai/vo020.asp?VOLFDNR=1730#nowhere
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Beschlussvorschlag:

Dem Schützenverein Vaterland Gross Giesen e.V. wird ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € 
gewährt.
Die Mittel sind über Nachtragshaushalt 2023 zur Verfügung zu stellen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP  14 Anregungen und Anfragen

Anregungen und Anfragen liegen nicht vor.

Der Ausschussvorsitzende beendet die Sitzung um 18:49 Uhr und dankt allen Anwesenden für ihr 
Erscheinen. 

Josef Theodor Möller Tobias Thiemann
Ausschussvorsitz Protokollführung
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